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Text 

Entstehen des Provisionsanspruchs 

§ 7. (1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. 
Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuß. 

(2) Der Anspruch auf Provision entfällt, wenn und soweit feststeht, daß der Vertrag zwischen dem 
Dritten und dem Auftraggeber aus nicht vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen nicht ausgeführt 
wird. Bei Leistungsverzug des Dritten hat der Auftraggeber nachzuweisen, daß er alle zumutbaren 
Schritte unternommen hat, um den Dritten zur Leistung zu veranlassen. 
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